Vertraulichkeitsvereinbarung

Zwischen der

Firma XYZ
und

Busch Microsystems Consult, In den zehn Morgen 27, 55559 Bretzenheim

(nachfolgend Vertragspartner genannt)

wird folgende Vereinbarung über die vertrauliche Behandlung von zur Verfügung gestellten Daten, technischen Unterlagen, Mustern und anderen zur technischen oder kommerziellen Dokumentation genutzten Unterlagen geschlossen:

1.
Diese Vertraulichkeitsvereinbarung gilt für die generelle Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Parteien und umfasst alle Vorgänge und projektbezogenen Aufgaben, die während der Gültigkeit dieser Vereinbarung auftreten. Vertrauliche Daten und Unterlagen im Sinne dieser Vereinbarung sind schriftliche, mündliche oder sonstige Informationen, die von KUNDE dem Vertragspartner bekannt gemacht werden. Sofern diese Informationen bereits an anderer Stelle publiziert sind oder dem allgemeinen bekannten Stand der Technik entsprechend, sind sie als nicht vertraulich zu bewerten.

2.
Kommt ein geplantes Projekt nicht zur Ausführung, sondern wird vor Abschluss abgebrochen, so ist der Vertragspartner verpflichtet, die bereits erhaltenen Unterlagen vollständig zurückzugeben. Es ist nicht statthaft, Kopien dieser Unterlagen im Besitz zu behalten. Bei erfolgreichem Abschluss des Projektes wird der Vertragspartner die Unterlagen in seinem Besitz behalten, die zur Dokumentation notwendig sind. Darüber hinausgehende Informationen werden von dem Vertragspartner an KUNDE zurückgegeben.

3.
Sofern der Vertragspartner zur Abwicklung der gestellten Aufgabe Dritte einschalten muß, obliegt es ihm, diese Vertraulichkeitsvereinbarung auf diese Dritte auszudehnen.

Verstöße des Dritten gegen diese Vertraulichkeitsvereinbarung sind dem Vertragspartner voll zuzurechnen.

4. Die Vertraulichkeitsvereinbarung beginnt mit der Unterzeichnung durch beide Parteien und gilt 2 Jahre über die Beendigung der Geschäftsbeziehung zwischen KUNDE und dem Vertragspartner hinaus. Die Beendigung des Geschäftsverhältnisses muss schriftlich dokumentiert werden. Die Beendigung selbst ist jederzeit durch entsprechende Willenserklärungen einer der beiden Parteien möglich. Die wirtschaftlichen Auseinandersetzungen im Falle der Beendigung der Zusammenarbeit werden von diesem Vertrag nicht geregelt und sind gesondert zu vereinbaren.
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5.
Wird diese Vertraulichkeitsvereinbarung durch den Vertragspartner verletzt, tritt eine Vertragsstrafe in Höhe von 25.000 EUR in Kraft. Weitere Schadenersatzforderungen sind durch die Zahlung der Vertragsstrafe nicht ausgeschlossen.

6.
Die Vereinbarung unterliegt deutschem Recht. Der Gerichtsstand ist ………………...

7.
Änderungen dieser Vereinbarungen oder darüber hinausgehende Absprachen bedürfen der Schriftform.

8.
Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages unwirksam sein oder werden, so berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Anstelle der unwirksamen Vorschrift ist eine Regelung zu vereinbaren, die dem Vertragszweck am nächsten kommt.

